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 Veröffentlicht am 02.12.1947

Norm

AußStrG §23

Rechtssatz

Auch der bewegliche Nachlaß eines in Österreich wohnhaft gewesenen Schweizers wird vom österreichischen Gerichte

abgehandelt. Eine Ausfolgung des Nachlasses an die Schweiz erfolgt nur, wenn der Schweizer in Österreich keinen

Wohnsitz hatte.
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